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Energiesicherungsgesetz bedarf noch entscheidender Än-
derungen für mehr Biogas im kommenden Winter 
Berlin, 14.09.2022: Heute hat das Bundeskabinett den Ressortentwurf zur Novelle des Energiesi-
cherungsgesetzes (EnSiG) beschlossen, über den nächste Woche auch in erster Lesung im Deut-
schen Bundestag beratschlagt werden soll. Um auf die angespannte Lage auf den Energiemärkten 
zu reagieren, will die Bundesregierung eine Ausweitung der Biogasproduktion ermöglichen. Die 
Vorschläge greifen aus Sicht der Bioenergiebranche jedoch zu kurz, um dieses Ziel in der Praxis 
umsetzen zu können. Sandra Rostek, Leiterin des Hauptstadtbüro Bioenergie, kommentiert: 

„Es ist zwar zu begrüßen, dass die Bundesregierung mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes die Be-
grenzungen für die Biogasproduktion abschaffen will, um fossiles Erdgas anteilig zu ersetzen, doch die im 
Kabinettsentwurf vorgesehene Aussetzung der Begrenzung der vergütungsfähigen Strommenge im Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) sowie die Flexibilisierung des Güllebonus sind nur ein erster Schritt. Wie im 
Entwurf der Bundesregierung richtigerweise gesagt wird, muss eine vorübergehend erhöhte Gaserzeugung 
noch im kommenden Winter ohne eine neue Genehmigung möglich sein. Dies wie angekündigt über eine 
Änderung der Vollzugshinweise durch die sogenannte ‚Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissions-
schutz‘ umzusetzen, scheint angesichts der Kürze der Zeit und der Wichtigkeit eine pragmatische Lösung. 
Um für Anlagenbetreiber, die ihre Gaserzeugung erhöhen, Rechtssicherheit zu schaffen, ist jedoch eine ent-
sprechende gesetzliche Regelung im Bundesimmissionsschutzgesetz vorzuziehen.  

Darüber hinaus ist es hoch problematisch, dass die Bundesregierung nicht die verschiedenen Hemmnisse 
im Baugesetzbuch (BauGB) angeht: Im BauGB muss die Begrenzung von baurechtlich privilegierten Anlagen 
auf eine Gaserzeugung von 2,3 Million Normkubikmeter Biogas pro Jahr überschritten werden dürfen. Dies 
ist zwingend notwendig, um zusätzliche Biogasmengen in den Markt zu bringen. Andernfalls laufen die be-
schlossenen Änderungen weitgehend ins Leere. 

Des Weiteren sollte die Pflicht zur gasdichten Abdeckung von Gärresten im EEG zumindest für einen befris-
teten Zeitraum als erfüllt gelten, wenn die Vorgaben zur Methanemissionsreduktion der TA-Luft eingehal-
ten werden.  

Diese und weitere Vorschläge finden sich in der Stellungnahme des Hauptstadtbüro Bioenergie zum Ener-
giesicherungsgesetz. Wir setzen nun auf die Tatkraft des Bundestages, kurzfristig noch die entscheidenden 
Änderungen umzusetzen, um das bereits seit März diesen Jahres immer wieder seitens der Branche unter-
breitete Angebot nutzen zu können und die Gasmangellage im kommenden Winter bestmöglich mit abzufe-
dern.“ 

Über die Bioenergieverbände 
Im „Hauptstadtbüro Bioenergie“ bündeln vier Verbände ihre Kompetenzen und Ressourcen im Bereich Energiepolitik: der Bundesver-
band Bioenergie e.V. (BBE), der Deutsche Bauernverband e.V. (DBV), der Fachverband Biogas e.V. (FvB) und der Fachverband Holzener-
gie (FVH). Gemeinsam bilden sie die gesamte Bioenergiebranche ab von Land- und Forstwirten, Anlagen- und Maschinenbauern, Ener-
gieversorgern bis hin zu Betreibern und Planern. Das Hauptstadtbüro Bioenergie verleiht den vielen unterschiedlichen Akteuren und 
verschiedenen Technologien der Bioenergiewirtschaft eine gemeinsame starke Stimme gegenüber der Politik. Insbesondere in den 
Sektoren Strom und Wärme setzt es sich technologieübergreifend für die energiepolitischen Belange seiner Trägerverbände ein. Im 
Kontakt mit politischen Entscheidungsträgern kann das Hauptstadtbüro Bioenergie auf ein breites Unterstützernetzwerk zurückgreifen 
und kooperiert insbesondere mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) 
www.hauptstadtbuero-bioenergie.de 
 

https://www.hauptstadtbuero-bioenergie.de/aktuelles/stellungnahmen/stellungnahme-zum-entwurf-der-bundesregierung-fuer-eine-novelle-des-energiesicherungsgesetzes-und-weiterer-vorschriften-vom-1492
http://www.hauptstadtbuero-bioenergie.de/
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Kontakt 
Bundesverband Bioenergie e.V. (BBE) 
Bernd Geisen 
Geschäftsführer 
Tel. 02 28 / 810 02 59 
Mail: geisen@bioenergie.de 

 

Fachverband Biogas e.V. (FvB) 
Jörg Schäfer 
Fachreferent Politische Kommunikation 
Tel. 0 30 / 2758 179 15 
Mail: Joerg.schaefer@biogas.org 

Deutscher Bauernverband e.V. (DBV) 
Axel Finkenwirth 
Pressesprecher 
Tel. 0 30 /31904 240 
Mail: presse@bauernverband.net 

Fachverband Holzenergie im BBE (FVH) 
Gerolf Bücheler 
Geschäftsführer 
Tel. 0 30 / 2758 179 21 
Mail: buecheler@bioenergie.de 
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